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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 91 SGB V vom 17. Dezember 2015 
hier: Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): 
 Entlassmanagement 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o.a. Beschluss vom 17. Dezember 2015 über eine 

Änderung der Arzneimittel-Richtlinie wird nicht beanstandet.  

 

Es wird auf Folgendes hingewiesen:  

 

Die Begründung des Gesetzgebers zum GKV-VSG macht deutlich, dass bei der Bestimmung des 

kleinsten Packungsgrößenkennzeichens gemäß der Packungsgrößenverordnung die darauf 

beruhende Verwaltungsvorschrift des DIMDI heranzuziehen ist. Nach Auffassung des 

Bundesministeriums für Gesundheit ist in den Fällen, in denen keine Messzahl vergeben wurde, 

die kleinste vergebene Packungsgröße ausschlaggebend. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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